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RS OGH 1984/5/24 6Ob561/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1984

Norm

ZPO §502 Abs4 Z1 HIII5

ZPO §508a Abs1

Rechtssatz

Rechtsfragen im Zusammenhang mit Klauseln in Verbraucherverträgen zugrundeliegenden Allgemeinen

Geschäftsbedingungen, die - wäre auf sie bereits das KSchG anzuwenden - gegen eine Bestimmung des

Klauselkataloges des § 6 KSchG verstießen und deshalb dem Verbraucher gegenüber schlechthin unwirksam wären,

kann keine erhebliche Bedeutung im Sinne des § 502 Abs 4 Z 1 ZPO mehr zukommen.
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